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Bekanntmachung der Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 201-2.1 
„Olvenstedter Platz/Stormstraße“ der Landeshauptstadt Magdeburg gemäß  
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und Ersatzbekanntmachung 
__________________________________________________________________________ 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 13. Juni 2019 
folgende Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 201-2.1 beschlossen: 
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten geltenden Fassung, und 
§ 8 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. Nr. 12, S. 288), in der zuletzt 
geänderten geltenden Fassung, beschließt der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg 
am 13.06.2019 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.201-2.1 „Olvenstedter 
Platz/Stormstraße“ bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) in der Fassung vom März 
2019 und dem Text (Planteil B), als Satzung. 
 
Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 201-2.1 „Olvenstedter 
Platz/Stormstraße“ wird gebilligt.  
 
Die Satzung bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) und dem Text (Planteil B), tritt  
mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg in Kraft. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 301-2.1 „Olvenstedter Platz/Stormstraße“ wurde 
aus dem Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Magdeburg, in der zuletzt geänderten 
geltenden Fassung, entwickelt.    
 
 
Ausfertigungsvermerk: 
 
„Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zum Zwecke der 
Veröffentlichung erteilt. Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des 
Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg sowie die Einhaltung des gesetzlich 
vorgeschriebenen Satzungsverfahrens wird bestätigt.“ 
 
Magdeburg, den 10.07.2019 
 
 
gez. 
Dr. Trümper       Landeshauptstadt Magdeburg  
Oberbürgermeister       Dienstsiegel   
 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
Magdeburg, den 10.07.2019 
 
 
gez. 
Dr. Trümper       Landeshauptstadt Magdeburg  
Oberbürgermeister       Dienstsiegel   
 
 
Ersatzbekanntmachung: 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Satzung an: 
 

 

 

Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 17 vom 19. Juli 2019

 

 

Seite 537



Planzeichnung der Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 201-2.1 
„Olvenstedter Platz/Stormstraße“ und die Begründung  
 
Die Lage des räumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  
Nr. 201-2.1 „Olvenstedter Platz/Stormstraße“ ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu 
entnehmen.  
 
Jeder oder jede Interessierte kann den Bauleitplan, die Begründung und die der Planung zu 
Grunde liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-
Vorschriften) ab diesem Tage im Stadtplanungsamt Magdeburg, An der Steinkuhle 6, 39128 
Magdeburg, während der Dienststunden (Montag, Mittwoch und Donnerstag von 08.00-15.00 
Uhr, Dienstag von 08.00-17.30 Uhr und Freitag von 08.00-12.00 Uhr) einsehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangen. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bauleitplan in Kraft. 
 
Magdeburg, den 10.07.2019 
 
 
gez. 
Dr. Trümper       Landeshauptstadt Magdeburg  
Oberbürgermeister       Dienstsiegel   
 
 Hinweise: 
 

1. Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB 
hingewiesen. § 215 Abs. 1 BauGB lautet wie folgt: 
„Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der  
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“ 

 
2. Hinweis gemäß § 44 BauGB 
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen.  
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
3. Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) hingewiesen. 
 
§ 8 Abs. 3 KVG-LSA lautet wie folgt: 
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem 
Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Kommune geltend 
gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den 
Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.” 
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Räumlicher Geltungsbereich zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 201-2.1

Alle Flurstücke befinden sich in der Flur 248.

durch die Westgrenze der Flurstücke 242/4 und 242/5- im Westen:

durch die nördliche Begrenzung des Gehwegs am Olvenstedter Platz- im Süden:

stücks 10072 und die Ostgrenze der Flurstücke 10071 und 241/2

entlang der westlichen Gehwegbegrenzung Stormstraße, die Südseite des Flur-- im Osten:

tung Stormstraße

durch die Nordseite der Flurstücke 242/5 und 10070 und deren Verlängerung Rich-- im Norden:

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 201 - 2.1

Bezeichnung: Olvenstedter Platz/ Stormstraße       DS0090/19 Anlage 1
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Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des 3. Entwurfs zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan Nr. 223-1.3 „Klaus-Miesner-Platz“ 
________________________________________________________________________ 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 13. Juni 2019 
beschlossen: 
 
1. Der 3. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 223-1.3 „Klaus- 
 Miesner-Platz“ und die Begründung werden in der vorliegenden Form gebilligt. 
 
2. Der zu erhaltende Großbaumbestand ist im Bebauungsplan festzusetzen und über 
 eine textliche Festsetzung zu sichern. 
 
3.  Der 3. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 223-1.3 „Klaus- 
 Miesner-Platz“ und die Begründung sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer  
 eines Monats öffentlich auszulegen. 
 
 Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten um
 weltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher 
 ortsüblich bekannt zu machen. 
 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 3 Abs. 2  
 Satz 3 BauGB über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen. 
 
Magdeburg, den 10.07.2019 
 
 
gez. 
Dr. Trümper       Landeshauptstadt Magdeburg  
Oberbürgermeister       Dienstsiegel   
 
 
Hinweise: 
 
1. Der 3. Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 223-1-3 „Klaus-Miesner-

Platz“ mit dem Stand Februar 2019 (geändert gemäß Stadtratsbeschluss vom 
13.06.2019), die Begründung mit dem Stand Februar 2019 (geändert gemäß Stadt-
ratsbeschluss vom 13.06.2019), folgende Anlagen der Begründung: 

 - die Vorprüfung des Einzelfalls 
 - der Vorhaben- und Erschließungsplan  
 - die Visualisierungen 
 - die Objektplanung (Ansichten, Schnitte, Grundriss)  

sowie das Baugrundgutachten zum Neubau der Grundschule vom 28.04.2017, das 
Baugrundgutachten zum POCO-Einrichtungsmarkt vom 10.07.2017, das Schalltech-
nische Gutachten vom 01.06.2018 sowie die umweltbezogenen Stellungnahmen der 
Unteren Naturschutzbehörde vom 26.11.2018, der Unteren Bodenschutzbehörde 
vom 02.11.2018, der Unteren Wasserbehörde vom 05.11.2018 sowie der Unteren Im-
missionsschutzbehörde vom 27.11.2018 und die Verkehrsuntersuchung für die An-
bindung des Gebietes des ehemaligen Schlachthofes an das kommunale Straßen-
hauptnetz vom 20.05.2019 liegen in der Zeit  

 
vom 19.07.2019 bis 19.08.2019  

 
im Internet unter www.magdeburg.de/Auslegungen sowie im Baudezernat, Informati-
onsbereich (Pförtner) und im Stadtplanungsamt Magdeburg, An der Steinkuhle 6, zu 
den Dienstzeiten (Montag, Mittwoch und Donnerstag von 08.00-15.00 Uhr, Dienstag 
von 08.00-17.30 Uhr und Freitag von 08.00 -13.00 Uhr) öffentlich aus.   
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2. Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum  
Bebauungsplanentwurf schriftlich oder während der Dienststunden im  

 Stadtplanungsamt zur Niederschrift, oder  
 
 - durch E-Mail mit qualifizierter Signatur nach dem Signaturgesetz an: 

poststelle@stadt.magdeburg.de, oder 
- durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach  

dem De-Mail-Gesetz an: info@magdeburg.de-mail.de 
 

vorgebracht werden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung  
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

 
3. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des  

Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 lit. b DSGVO und  
§ 3 Baugesetzbuch (BauGB). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte  
der „Datenschutzinformation im Rahmen der Bauleitplanung“, die mit ausliegt. 

 
 
Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Magdeburg, den 10.07.2019 
 
 
gez. 
Dr. Trümper       Landeshauptstadt Magdeburg  
Oberbürgermeister       Dienstsiegel   
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Räumlicher Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 223-1.3:

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 223 - 1.3

Lageplan  zum  3. E n t w u r f 

Alle Flurstücke befinden sich in der Flur 144.

grenze des Flurstücks 2/35 und 2/12.

Norden bis zum Schnittpunkt mit der Südgrenze des Flurstücks 2/37, von der West- 

von der Westgrenze der Flurstücke 11213 und 11211 und deren Verlängerung nach - im Westen:

von der südlichen Grenze der Flurstücke 2377/6 und 11213;- im Süden:

der Flurstücke 3476/10 und 2377/6;

lichen Grenze der Flurstücke 11199, 10/15 und 3476/10, von der östlichen Grenze 

Westen verlängerten nördlichen Grenze des Flurstücks 11199, weiter von den nörd-

Grenze des Flurstücks 3609/10 und von dort aus in gerader Verlängerung zur nach 

von der Ostgrenze des Gehweges der Wilhelm-Kobelt-Straße, der südwestlichen - im Osten:

östlicher Verlängerungen bis zur Ostgrenze der Wilhelm-Kobelt-Straße;

Straße Westring, von der Nordgrenze der Flurstücke 3467/5 und 10203 und deren 

von der Nordgrenze des Flurstücks 11208 und deren westlicher Verlängerung bis zur - im Norden:

Bezeichnung: Klaus-Miesner-Platz           DS0087/19 Anlage 1                        
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Umlegungsausschuss der 
Landeshauptstadt Magdeburg 
 
 
 
 

Beschluss über die Inkraftsetzung des Umlegungsplanes 
U 27 Kümmelsberg Westseite 

 

Gemäß § 71 des Baugesetzbuches (BauGB) in der derzeit geltenden Fassung wird 
festgestellt, dass der mit Beschluss des Umlegungsausschusses vom 11.12.2018 
aufgestellte Umlegungsplan für das Umlegungsgebiet U 27 Kümmelsberg Westseite 
am 
     22.02.2019 
unanfechtbar geworden ist. 
 
Gemäß § 72 Abs.1 BauGB wird mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung der bisherige 
Rechtszustand durch den im Umlegungsplan U 27 vorgesehenen neuen Rechtszustand 
ersetzt. 
 
Die neuen Eigentümer werden mit der Bekanntmachung in den Besitz der zugeteilten 
Grundstücke eingewiesen. 
Die im Umlegungsplan festgesetzten Ausgleichsleistungen werden fällig. 
 
 
Magdeburg, den 15.05.2019 
 
gez. Bauer      Siegel 
Der Vorsitzende 
 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift  bei der Landeshauptstadt Magdeburg, 
Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg, 
Zimmer 245, einzulegen. 
Der Widerspruch kann auch durch E-Mail mit qualifizierter Signatur an 
poststelle@stadt.magdeburg.de oder durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter 
sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an info@magdeburg.de-mail.de erhoben 
werden. 
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Jahresabschluss der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID) zum 
31.12.2018 
 
1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH geprüfte und mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Kommunale 
Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID) für das Geschäftsjahr 2018 mit einer 
Bilanzsumme in Höhe von 6.864.433,18 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 
16.744,16 EUR wurde von der Gesellschafterversammlung am 07.05.2019 festgestellt. 

 
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 16.744,16 EUR wird an die Gesellschafter 

Landeshauptstadt Magdeburg und die KITU ausgeschüttet. 
 

 
12.07.2019 

Datum 
 
 
 
 

Zimmermann 
Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

 
 
 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 
 
 
 
 

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 

 
 

Ersatzbekanntmachung: 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 
 
Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der Kommunale Informationsdienste 
Magdeburg GmbH (KID) zum 31.12.2018 
 
Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) 
liegen in der Zeit vom 22.07.2019 bis 30.07.2019 in den Räumen der Beteiligungsverwaltung 
des Dezernates Finanzen und Vermögen, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von 
jeder und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
 
 
 

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 
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Jahresabschluss der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger 
Weihnachtsmärkte mbH zum 31.03.2018 
 
1. Der von dem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Herrn Hans-O. Rühmkorb geprüfte und 

mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der 
Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH für das 
Geschäftsjahr 2017/2018 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 202.980,61 EUR und einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 7.965,73 EUR wurde von der Gesellschafterversammlung 
am 23.04.2019 festgestellt. 

 
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 7.965,73 EUR ist mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 

29.084,34 EUR zu verrechnen und der gesamte Gewinnvortrag in Höhe von 37.050,07 
EUR auf neue Rechnung vorzutragen.  

 
 

09.07.2019 
Datum 

 
 
 
 

Zimmermann 
Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

 
 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 
 
 
 
 

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 

 
 

Ersatzbekanntmachung: 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 
 
Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft zur Durchführung der 
Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH zum 31.03.2018 
 
Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) liegen 
in der Zeit vom 22.07.2019 bis 30.07.2019 in den Räumen der Beteiligungsverwaltung des 
Dezernates Finanzen und Vermögen, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von jeder 
und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
 
 
 

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 
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Wirtschaftsplan 2019 

für den Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg 

 

 

 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 21.02.2019 unter 
Beschluss-Nr. 2383-065(VI)19 den Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Kommunale 
Kindertageseinrichtungen Magdeburg beschlossen: 

 

1.1 im Bereich des Erfolgsplanes Aufwendungen und Erträge in Höhe von 9.855.900 EUR, 
 

2.   im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe    

      von 77.200 EUR 

 

3.  mit einem Höchstbetrag an Kassenkrediten in Höhe von 1.957.300 EUR. 

 

 

Die weiteren Bestandteile des Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan, Erläuterungen, 
Vermögensplan, Erläuterungen, mittelfristiger Erfolgsplan, mittelfristiger Vermögensplan, 
Stellenplan sowie die Erläuterungen zum Stellenplan) liegen in der Zeit vom 

22. Juli 2019 bis 30. Juli 2019 im Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen, 
Wilhelm-Höpfner-Ring 4, 39116 Magdeburg, Zimmer 219 in der Zeit von montags bis 
donnertags von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu 
jedermanns Einsicht aus. 

 

 

 

 

Magdeburg, den 16.04.2019 

 

gez. 

Dr. Trümper                                                          Landeshauptstadt Magdeburg 

Oberbürgermeister                                                              Dienstsiegel   
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B e k a n n t m a c h u n g 

 
Anhörungsverfahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für das Bauvorhaben  
„Ausbau der Metritze“ 
 
 
Für das oben genannte Vorhaben hat die REWE LOG 9 GmbH die Durchführung eines Plan-
feststellungsverfahrens beantragt. Auf Antrag der Vorhabenträgerin wird für das Vorhaben das 
Anhörungsverfahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens gemäß § 68 Abs. 1 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254) 
sowie § 1 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (VwVfG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698), geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung verwaltungsvollstreckungs- und verwaltungs-
rechtlicher Vorschriften vom 26. März 2013 (GVBl. S. 134) i. V. m. den §§ 72 bis 75 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 
(BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. 
I S. 2639) durchgeführt. 
 
Für das Vorhaben wurde ein Antrag auf Feststellung der UVP-Pflicht gemäß § 5 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. 
September 2017 (BGBl. I S. 3370) gestellt. 
 
Im Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles nach § 7 UVPG wurde festgestellt, 
dass Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten sind, weshalb eine Umweltverträglichkeits-
prüfung erforderlich ist. Im Wesentlichen sind folgende Auswirkungen zu erwarten:  
 
1. Baubedingte Auswirkungen: 

- zeitweilige Flächeninanspruchnahme und die damit verbundene Beseitigung der Ve-
getation unterschiedlicher Ausprägung und ökologischer Wertigkeit 

- zeitweilige Standort-/Habitatveränderungen durch das Baugeschehen (z. B. Boden-
auftrag/Bodenverdichtung, Schadstoffeinträge) 

- Beeinträchtigung/Verlust von nach § 22 NatSchG LSA i.V.m. § 30 BNatSchG ge-
schützten Biotopen 

 
2. Anlagebedingte Auswirkungen: 

- Verlust von Lebensraumfunktionen  
- Verlust/Verkleinerung von Schutzgebieten und -objekten  
- Veränderungen der Gewässerdynamik/-ökologie im zu erhaltenden Gewässerab-

schnitt 
- Verlust von nach § 22 NatSchG LSA i.V.m. § 30 BNatSchG geschützten Biotopen 

 
 
Die Planunterlagen beinhalten u.a. folgende entscheidungserhebliche Unterlagen über die Um-
weltauswirkungen: 
 

- Anlage 18 (Wassertechnische Untersuchungen) 
- Anlage 19 (Umweltfachliche Untersuchungen): 

- Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 
- Bestand und Konflikte 
- Artenschutzbeitrag 
- Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 
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Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) liegen in der Zeit vom 22. Juli 2019 bis 
zum 21. August 2019 im 
 
   Umweltamt, Untere Wasserbehörde, 

Julius-Bremer-Straße 8-10, 39104 Magdeburg 
 
 Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
 Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme im Raum 706 bereit. Weitere Einsichtnahmemöglichkeiten sind 
nach telefonischer Vereinbarung mit der Anhörungsbehörde (540-2758) möglich. 
 
Ferner sind die Planunterlagen unter www.magdeburg.de/Auslegungen einzusehen. Maßgeb-
lich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 1 Abs. 1  VwVfG LSA i. V. 
m. § 27a VwVfG). 
 
1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann gemäß § 73 Abs. 4 

VwVfG und § 21 Abs. 2 UVPG bis spätestens einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, 
das ist bis zum 23. September 2019 bei der Anhörungsbehörde, dem Umweltamt der Lan-
deshauptstadt Magdeburg, Julius-Bremer-Straße 8-10, 39104 Magdeburg Einwendungen 
gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben bzw. sich zum Vorhaben äußern. 
Einwendungen und Äußerungen können gemäß § 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 3 a Abs. 2 
VwVfG auch auf elektronischem Weg a) durch E-Mail mit qualifizierter Signatur nach dem 
Signaturgesetz an: poststelle@stadt.magdeburg.de oder b) durch De-Mail in der Sendevari-
ante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an: in-
fo@magdeburg.de-mail.de erfolgen. 

 
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchti-
gung erkennen lassen. Nach Ablauf der genannten Frist sind Einwendungen, die nicht auf 
privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen. 
 

2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), 
gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der 
darin mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, so-
weit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine na-
türliche Person sein.  
Gleichförmige Eingaben, die die vorgenannten Angaben nicht deutlich sichtbar bzw. lesbar 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt bleiben 
(§ 17 Abs. 2 sowie § 72 Abs. 2 VwVfG). 
Endet die Vertretungsmacht des Vertreters, so kann die Behörde die nicht mehr Vertretenen 
auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen.  
Sind mehr als 50 Personen aufzufordern, so kann die Behörde die Aufforderung ortsüblich 
bekannt machen. Wird der Aufforderung nicht fristgemäß entsprochen, so kann die Behörde 
von Amts wegen einen gemeinsamen Vertreter bestellen (§ 17 Abs. 4 VwVfG und § 72 
Abs. 2 VwVfG). 

 
3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert, der noch ortsüblich 

bekannt gemacht wird (§ 73 Abs. 6 VwVfG). Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen er-
hoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, werden von dem Termin 
gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können 
sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Vertretung durch einen Bevoll-
mächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzu-
weisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.  
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. 
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4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlage, Erhebung von Einwendungen oder Teilnahme 
am Erörterungstermin entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

 
5.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 

zu entscheiden sind, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
6.  Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfest-

stellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
7.  Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 
 

- dass die für das Verfahren zuständige Behörde und die für die Entscheidung über die 
Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde die Landeshauptstadt Magdeburg ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschie-
den wird, 

- dass zu den entscheidungserheblichen Unterlagen nach § 19 Abs. 2 UVPG der Land-
schaftspflegerische Begleitplan (LBP), die allgemeinverständliche Zusammenfassung 
nach dem UVPG, der Artenschutzbeitrag, die Wassertechnischen Untersuchungen, 
Aussagen zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie sowie die zusammenfassende 
Darstellung der Umweltauswirkungen gehören, – auf weitere naturschutzfachliche Gut-
achten und Untersuchungen wird allgemein hingewiesen –, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 16 Abs. 1 UVPG notwendigen Angaben 
enthalten und  

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öf-
fentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 19 Abs. 1 UVPG ist. 

 
 
 
Magdeburg, 12. Juli 2019 
 
im Auftrag 
 
 
Warschun       Landeshauptstadt Magdeburg  
Anhörungsbehörde      Dienstsiegel 
 
 
 
 
 
 
 
Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht: 
 
Magdeburg, 12. Juli 2019 
 
 
 
 
Dr. Lutz Trümper      Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister      Dienstsiegel 
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